
  Gemeinde Dabel                  
Beschluss - Nr.:BVD-009/2015

Betr.:   Stellungnahme der Gemeinde Dabel zum Bauvorhaben " Änderung einer Biogasanlage 
und Neubau und Errichtung eines zusätzlichen Gärrestelagers, eines Sozialcontainers und 
einer abflusslosen Auffanggrube "
StALU WM 52a-5.712.0.8632.76026
Beteiligte Gremien:
Datum Gremium TOP
21.01.2015 Gemeindevertretung Dabel

1. Zuständige/federführende Abt. Aktenzeichen Handzeichen/Datum
  Amt für Stadt-und 
Gemeindeentwicklung                              07.01.2015

2. Mitwirkende Ämter: keine Einwände     siehe Anlage Handzeichen/Datum

3. Sichtvermerk des Leitenden Verwaltungsbeamten:

4. Sichtvermerk des Bürgermeisters:

5. Finanzielle Auswirkungen:

x keine Einnahmen Ausgaben
Betrag Haushaltsstelle Haushaltsjahr

Die Mittel stehen zur Verfügung

Die Mittel stehen nicht zur Verfügung

Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in € Deckungsvorschlag Sichtvermerk/Kämmerei



Begründung:
Im Rahmen eines Bauantragsverfahrens zum o.g. Vorhaben wird die Gemeinde Dabel gemäß § 36 
BauGB, zur Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens durch die Genehmigungsbehörde 
Landkreis Ludwigslust – Parchim, aufgefordert.
Am vorhandenen Standort der Biogasanlage Dabel sollen ein zusätzliches gasdichtes Gärrestelager, 
ein Sozialcontainer sowie eine abflusslose Auffanggrube errichtet werden.
Falls die Gemeinde Dabel als Straßenbaulastträger keine gesonderte Stellungnahme abgeben soll, 
sind folgende Forderungen durchzusetzen.

- Durch die zu erwartende höhere Frequentierung der Straße ist der vorhandene 
Straßenausbau (Spurbahnen und Nebenanlagen ) aus Sicht der Gemeinde nicht ausreichend 
(Straßenanbindung, Kurvenbereiche ).

- Für einen etwaigen Begegnungsverkehr besteht keine Ausweichmöglichkeit.
- Die neue Hauptzufahrt ( Anbindung ) muss vom Straßenbaulastträger genehmigt werden.
- Es besteht von Seiten der Gemeinde kein Winterdienst.
- Nachweislich durch die zusätzliche Belastung / Frequentierung der Straße entstehende 

Schäden, sind vom Verursacher zu beseitigen.
Sämtliche finanziellen Auswirkungen werden nicht von der Gemeinde getragen und somit vom 
Investor / Verursacher.

Des Weiteren ist bei der Durchsicht der eingereichten Unterlagen folgendes festgestellt worden.
- Unterschiedliche Mengenangaben zu der zu erwartenden Rohgasmenge pro Jahr ( ab 2 Mio 

Norm Kubikmeter Rohgas pro Jahr besteht eine UVP – Pflicht ).
- Unterschiedliche Entfernungsangaben zwischen BHKW und nächstliegender Wohnbebauung 

(Schallemissionen ).

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Dabel stimmt dem Vorhaben unter Berücksichtigung der Forderungen als 
Straßenbaulastträger und Prüfung der Hinweise durch die Genehmigungsbehörde zu und erteilt ihr 
Einvernehmen gemäß § 36 BauGB.

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder: davon anwesend:

dafür: dagegen: Enthaltung

Beschluss gefasst wie vorgeschlagen
Beschlussvorschlag zurückgestellt
Beschlussvorschlag geändert

Unterschriften: Datum: 


